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weg Ro. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg,

Verhandlungen
des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 20. Januar 1848.
Die Verſammlung ſetzte die am 19. abgebrochene Be-

rathung uüber Beibehaltung oder Abſchaffung der Todes
ſtrafe fort. Abg. Steinbeck ſuchte in einer längern, bei
fällig aufgenommenen Rede darzuthun, daß die Todesſtra-
fe, in der Vergangenheit von dem Charakter der Zeit ge
fordert, jetzt im Widerſpruch mit den Grundſatzen der
chriſtlichen Liebe und mit dem Bildungsgrade unſeres Vol-
kes ſtehe. Nach der Anſicht des Abg. Dans mann iſt
die Ausbildung der Moralitaät und des Ehrgefühls noch
nicht verbreitet genug, und die Beſorgniß gegründet, „daß,
wenn die Todesſtrafe abgeſchafft wird, die mannigfachen
Verbrechen die jetzt begangen werden ſich in groößere, als
in Mordthaten, Raubmord und andere verwandeln und
häufiger vorkommen werden, und daß Niemand mehr
mit Sicherheit durch unſer geliebtes Vaterland
reiſen kann und darf“. Er iſt der Meinung, daß
die größere Menge der Zuſchauer, nicht, ohne ein Gebet
an Gott zu richten, nicht, ohne die Bitte zu Gott auszu-
ſprechen und Jhn anzurufen: Er möge und wolle ſie für
eine ähnliche Todesart gnädiglich behuüten und bewahren
den Richtplatz verlaſſen wird. Nach den Argumentationen
des Abg. Naumann iſt das Strafrecht zunächſt eine
Strafpflicht. Dieſe Pflicht des Staates, zu ſtrafen, iſt
die Grenze ſeines Rechts. Die Staatspflichten beſtehen in
Selbſterhaltung und Rechtsſchutz, und hierzu bedarf er der
Mittel, die zur Erreichung dieſes Zweckes nothwendig ſind.
Die Todesſtrafe iſt kein ſolches Mittel. Strafe ſoll ſuhnen
der Begriff der Sühne hängt aber weſentlich zuſammen
mit dem Gefühl der Rache. Das Volk verlangt keine Ra-
che, und wenn es dieſe verlangte, ſo iſt der Staat ver
pflichtet, dieſer Forderung nicht nachzugeben weil ſie eine
unſittliche iſt. Ferner bemerkte der Redner: Jn den aller
meiſten Fällen iſt der Verbrecher im Augenblick der That
nicht zurechnungsfähig krankhafte Seelenzuſtände und eine
dämoniſche Gewalt des Boſen verleiteten die ſchwachen Ge
müüther mit Unwiderſtehlichkeit zu Verbrechen. Dieſe und
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der fruühern Redner Behauptungen ſuchte der Freiherr
v. Mylius in folgender Rede zu widerlegen:

Jch bedaure, daß ich in dieſer allerdings ſehr wichtigen,
in das Gebiet der Kriminal-Politik tief eingreifenden Frage die
Anſicht vieler meiner ſehr verehrten Freunde nicht theilen kann
und mich für die Beibehaltung der Todesſtrafe ausſprechen muß.
Zunächſt habe ich, um mein Votum zu motiviren, es auszu-
ſprechen, daß ich nicht auf dem Boden irgend einer ſogenann-
ten relativen Strafrechts-Theorie ſtehe, daß ich nicht der Mei-
nung bin, daß irgend eine Strafe mit Rückſicht auf einen von
dem Staate zu erreichenden oder zu erſtrebenden, außer dem
Staate liegenden ſpeciellen Zweck gerechtfertigt ſei, daß ich viel
mehr der Meinung bin, daß es der höchſte Zweck des Staates
iſt, die Herrſchaft des Rechtes innerhalb ſeiner Gränzen an-
ſchaulich zu machen, und daß dieſe Aufgabe für ihn nicht ge-
boten wird durch einen äußeren Zweck, ſondern geboten wird
durch das Lebens- Prinzip des Staates, den Rechtszuſtand dar
zuſtellen und zu verwirklichen. Das Ringen nach der Herr-
ſchaft des Sittengeſetzes iſt es, was die Exiſtenz des Staates
zu einer unabweisbaren Bedingung menſchlicher Entwickelung
macht, und wie es nicht möglich iſt, daß außerhalb des Staa-
tes das Menſchengeſchlecht ſeine Aufgabe erfüllen kann, ſo muß
auch der Staat ſuchen, daß innerhalb deſſelben die rechtliche
Ordnung überall, wo er ſeine Macht zur Anwendung bringt,
aufrecht erhalten werde. Es wird aber Fälle geben, wo es ge-
rade hierdurch gerechtfertigt wird, daß der Staat denjenigen
vernichtet, welcher mit der Exiſtenz des Staates in offenen und
bewußten Kampf tritt. Derjenige, welcher, ich möchte ſagen,
gegen die ſtaatliche Exiſtenz ſeine eigene in die Wagſchale legt,
welcher bewußt und vorbedacht ſagt, die ſtaatliche Ordnung,
dieſe nothwendige Bedingung zur Erreichung der letzten Zwecke
des Menſchengeſchlechts, will ich vernichten, deſſen Exiſtenz auf
zuheben iſt der Staat verpflichtet, nicht um eines Zweckes wil
len, ich wiederhole es, nicht wegen der Abſchreckung oder der
Prävention, ſondern der Gerechtigkeit willen wegen und weil
der nicht mehr leben darf, welcher an die Vernichtung des im
Staate repräſentirten Sittengeſetzes ſeine Exiſtenz geſetzt hat.

Dies iſt der Grund, welcher mich beſtimmt, für die Bei
behaltung der Todesſtrafe zu ſtimmen. Jch halte die Todes



ſtrafe gerechtfertigt durch das Weſen des Staats ſelbſt. Jch
gehe nun dazu über, einige Bemerkungen gegen die Gründe
vorzubringen, welche von mehreren der Redner vorgetragen wor
den ſind, die ſich für Abſchaffung der Todesſtrafe auszuſpre
chen veranlaßt gefühlt haben. Es iſt hier zunächſt geſagt wor
den, ſie entſpreche nicht dem Bewußtſein des Volkes. Jch
frage Sie, meine Herren, wer von Jhnen jemals Zeuge davon
war, daß die Hand der Gerechtigkeit ſich des Verbrechers be
mächtigte, auf deſſen Haupt eine ſchwere Anklage laſtete, ob
Sie ſich nicht überzeugt, daß die öffentliche Gewalt raſch und
entſchieden einſchreiten mußte, um das Volk von der Ausübung
der Juſtiz abzuhalten, um ſelbſt ſich zu wahren daß die Ent-
rüſtung der Bürger ſo ſtark würde, daß ſie ſelbſt an dem Leben
des Frevlers eigene Rache nähme und ihn in Stücke zerriſſe.
Jch frage, wenn ſolche Thatſachen vorkommen, und ſie kom
men vor, wie kann behauptet werden, daß die Todesſtrafe dem
Bewußtſein des Volkes nicht entſpreche? Man wird dagegen
erinnern, daß diejenigen welche bei dergleichen Scenen han-
delnd auftreten, zu den niederen Klaſſen des Volks gehören,
und daß dieſe nicht das Bewußtſein des Volkes und des Landes
trügen ich frage aber, wenn hier in dem ganzen Lande gerich-
tet würde unter den Augen des Volkes, würden ſich nicht Sce
nen ereignen können, würden nicht Scenen denkbar ſein, wo
gerade die Entrüſtung Aller den Tod und nur den Tod als
Sühne verlangte? Denken wir uns den Fall, daß der bewußte
Mörder dem Richter und dem Lande entgegenträte mit dem
Geſtändniß der Schuld, daß er ſich bekennte zu der That, die
er verübt hat, mit dem Trotze des Verbrechers, daß er ſagte,
ich habe es gewolt, Geſetz, vollſtrecke, was Du vermagſt! Und
wenn nun am Ende das Geſetz nicht vollſtrecken könnte, was
die einzige Buße ſeiner Schuld iſt, nämlich die Todesſtrafe,
und nehmen wir den Fall, daß die rechtliche Ordnung in der
Perſon des Trägers des Staates ſelbſt, in der Perſon des Kö-
nigs, angegriffen worden, daß es ſich um ein vollendetes Ver
brechen handelte, und daß derjenige, welcher die höchſte Frevel-
that vollzogen ſagte: ja, ich habe es gethan und habe es ge-
wollt würde nicht denjenigen der hier Zuſchauer und Zuhörer
wäre, das Gefühl der Ohnmacht des Geſetzes beſchleichen, würde
man ſich erwehren können des Gedankens, wir ſollen ihn rich
ten, wir müſſen ihn richten, aber wir können ihn nicht richten
Meine Herren ſolche Scenen ſind denkbar, und deshalb darf
der Staat das Schwert der Gerechtigkeit nie aus der Hand
legen. Es iſt ferner geſagt worden, die Todesſtrafe ſei nicht
die härteſte Strafe, und es gäbe härtere Strafen. Das iſt
mößzlich, ſie iſt aber die gerechteſte Strafe in manchen Fällen,
weil ſie das letzte Recht des Verbrechers nimmt. Das Leben
iſt das letzte Richt des Verbrechers und muß dem entzogen wer
den, der dem Staate ſein letztes Recht entweder abgenommen
oder offenbar gemacht hat, es ihm nehmen zu wollen durch be
wißte Handlungen, welche mit freiem Vorbedacht die letzten
Prinzipien des Staat s umſtürzen müſſen. Es iſt eine andere
Reite von Angriffen gegen die Todesſtrafe von einem Geſichts-
punkte ausgegangen, welchen ich unter eine andere Kategorie
verweiſen würde es iſt tie Reihe von Angriffen, die deshalb
gegen die Todesſtrafe gerichtet worden ſind, weil durch ein öf-
f nel ches Schauſpiel gegeben werde, was nie zum Guten, häu-
ſig aber zum Schlimmen führe. Jch habe im Entwurfe aner
kennt und für zweckmäßig gehalten, daß er die Fiage über
öffentliche eder nichtöffeniliche Kinrichtungzen nicht mit entſchie-
den hat. Wenn es ſich kier darum handelt, ſich für die eine
oder die andere Art auszuſprechen, ſo würde ich kein Bedenken
haben, gegen die öffentliche Hinrichtung mich auszuſprechen,
weil ich die Ueber eu ung thelle, daß ſie zu nichts Gut m für re.
Es iſt ven einer heimlichen Hinrichtung, die das öff.nt. iche
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Schauſpiel dem Volke nicht bietet, von der ſogenannten intra-
muralen Hinrichtung, nicht der Nachtheil zu beſorgen, der viel
fältig von der öffentlichen nicht getrennt werden kann, es iſt
namentlich von ihr Alles das nicht zu befürchten, was von ei-
nem verehrten Mitgliede der ſchleſiſchen Ritterſchaft früher an
gedeutet worden iſt; es iſt aber ferner gerade durch dieſe Art
der Hinrichtung vorgeſehen, daß auch dem Verbrecher die Mög
lichkeit entzogen ſei, ein Schauſpiel der verſammelten Volks
menge zu geben und ſomit für ſich eine Art von Strafmilde
rung herbeizuführen, daß dagegen dem Verbrecher, der die
Größe ſeiner Schuld anerkennt, das öffentliche Schauſpiel nicht
zur Erſchwerung der Strafe gereiche. Es entſprechen daher die
Jntramural-Hinrichtungen mehr dem Prinzipe der Strafgerech
tigkeit, weil das Prinzip der Strafgerechtigkeit erfordert, daß
derjenige, welcher die Größe ſeiner Schuld erkennt, milder leide,
als der, welcher noch auf dem Schaffotte den Trotz des Ver
brechers äußert.

Das ſind Geſichtspunkte, die weiter auszuführen keine
Veranlaſſung vorhanden iſt, indem hier die Frage zwiſchen
extramuraliſcher und intramuraliſcher Hinrichtung nicht geſtellt
wird. Es iſt ferner geſagt worden, es ſei die Todesſtrafe ver
werflich, weil ſie auch beibehalten werden müſſe, wo es ſich
um politiſche Verbrechen handelt. Jch kann die Anſicht nicht
theilen, daß ſie auf dieſem Felde auszuſchließen ſei, denn gerade
bei politiſchen Verbrechen wird das was ich für das innere
Motiv der Todesſtrafe halte, Umſturz der ganzen rechtlichen
Ordnung, häufiger hervortreten, als bei manchem anderen Ver
brechen beim Morde. Wir haben auch geſehen, daß, wo der
gleichen Verſuche gemacht worden ſind, die Todesſtrafe abzu
ſchaffen für politiſche Verbrechen Reſultate ſich herausgeſtellt
haben, die für uns keine erfreulichen ſind, und die uns keine
Früchte wünſchenswerther Art bringen können. Was Rußland
betrifft, ſo will ich hier die Strafe nicht nennen, welche dort
an der Stelle der Todesſtrafe häufig faktiſch eintritt, ich will
darauf nicht eingehen, daß in Frankreich Aehnliches geſchehen,
wo, als man dem Volke das Schauſpiel der Hinrichtung nicht
mehr geben wollte, man es für zweckmäßiger fand, die Ver-
brecher zu verbannen. Man verbannte ſie an unwirthbare Kü-
ſten, wo das Klima ihrem Leben bald ein Ziel ſetzte. Es iſt
dies überall erkannt als ein Akt, der nicht von Stärke, ſon
dern von Schwäche des Staates zeugt. Zuletzt muß ich mir
erlauben, noch auf einige der Gründe zu antworten, welche
vom Herrn Referenten angeführt worden ſind, da ſie wirklich
mit dem, was ich von der Strafjuſtiz erſtrebe und für ihren
Zweck halte, im direkteſten Widerſpruche ſtehen. Wenn es da
hin bei uns gekommen ſein ſollte, die Willensbeſtimmung und
ihre Freiheit bei jedem Menſchen in Zweifel zu ziehen, welche
Strafe wäre dann überhaupt gerechtfertigt? Müſſen wir nicht
vielmehr bei jeder Strafe uns fragen: können wir den Verbre-
cher als einen willensfreien Menſchen behandeln Es iſt Bezug
genommen worden auf die Worte, welche mancher der Verur-
theilten in dem Augenblicke geſprochen hat, wo das Todesur-
theil an ihm vohſtreckt werden ſollte. Ja, die Stimme des
Gewiſſens ſpricht im Augenblicke des Todes anders, als vor
vollbrachter Thac, und es iſt ein wahres Wort des Dichters:

Ein andres Antlitz zeiget die gewollte, ein andres die voll
brachte That.

Ja, ich glaube es, daß dann, wenn der Verurtheilte vor
ſeinem letzten Richter zu erſcheinen im Begriff ſteht, das Bild
der That ihm in einer ganz anderen Färbung erſcheint. Dieſer
Scelenzuſtand kann aber uns nicht beſtimmen, tie Thaten der
Menſchen zu Produkten einer dunkeln Naturgewalt zu machen,
den Menſchen Naturkräften unterzuordnen, die, ohne daß er
ihren Urſprung kennt und ihre Erfolge weiß, ſeiner unbewußt
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wirken und ihm die Freiheit des Willens, das Edelſte, was
er beſitzt, entziehen. Es giebt nur einen einzigen Grund, wel-
cher mich bedenklich gegen die Todesſtrafe machen könnte, und
das iſt die Rückſicht auf den Prozeß, die Rückſicht, daß Fälle
denkbar find, wo ein Nichtſchuldiger mit der härteſten Strafe
belegt werden könnte. Dieſer Frage gegenüber kann aber der
Staat nichts thun, als die höchſten Garantieen der Vertheidi
gung bieten das iſt ſeine Aufgabe, und die wird er hoffentlich
erfuüllen. (Vielſtimmiger Bravoruf!)

Eine lange Reihe von Mitgliedern, zum Theil in aus
fuhrlichern Reden, gab ihre Stimmen fur Abſchaffung die
ſer härteſten aller Strafen ab, ſo namentlich v. Saucken-
Tarputſchen, Dr. Lucanus, v. Auerswald, Kuſch-
ke, v. Olfers, Allnoch, Neumann; fur die Beibe-
haltung ſprachen Graf Renard, Dittrich, v. Witte,
v. Patow, Stägemann, die beiden Fürſten Radzi-
will (von denen der eine glaubt, daß durch die Todes
ſtrafe das Seelenheil befördert werde), Prüfer, die Gra-
fen v. Galen und Fuürſtenberg, und v. Byla aus
Nordhauſen. Bei der Abſtimmung durch Namensaufruf
erklärten ſich 34 Mitglieder für Abſchaffung und 63 fur
Beibehaltung der Todesſtrafe.

Hierauf wurden nach kurzer Erörterung die drei Fra-
gen: 1) ſoll die Hinrichtung ohne Oeffentlichkeit ſtattfinden
2) ſoll die Todesſtrafe durch das Fallbeil erfolgen 3) ſoll
die Beſtimmung über Anwendung des Fallbelles in das
Strafgeſetz aufgenommen werden mit entſchiedener Majo
rität, faſt einſtimmig angenommen.

Die folgende Verhandlung betraf die Frage: Soll jede
Schärfung der Todesſtrafe, vorbehaltlich der ſpätern Ent-
ſcheidung über die Entziehung der bürgerlichen Rechte, weg-
fallen Allgemein erklärten die Mitglieder, die Verſchär-
fung ſei ein Akt der Rohheit und Grauſamkeit, unwuürdig
des preußiſchen Staates. Faſt einſtimmig wurde daher
jede Verſchärfung verworfen.

9. 9. Die zur Zuchthausſtrafe Verurtheilten ſind zu
ſchwerer Arbeit anzuhalten. Auf Zuchthausſtrafe darf nie-
mals unter drei Jahren erkannt werden. Die Verurthei-
lung zur Zuchthaueſtrafe zieht den Verluſt der Ehrenrechte
ſo wie die Unfähigkeit zum Waffendienſte im Heere nach
vo Das Gutachten uüber dieſe Beſtimmung lautet

Bei der Beſtimmung des 9. kann im Weſentlichen
nur zweifelhaft ſein,

welches die geringſte Dauer der Zuchthausſtrafe ſein ſoll.
Hierauf bezieht ſich ausdrücklich die in der vorgelegten Zu

ſammenſtellung aufgeführte zweite Frage. Jhre Beantwortung
iſt von den Beſchlüſſen abhängig, zu welchen die Berathung
über die einzelnen Verbrechen und deren Beſtrafung hinſichtlich
der angemeſſenen Dauer der zu verhängenden Zuchthausſtrafen
führen wird, und die Abtheilung ſchlägt daher vor,

die Berathung über die zweite Frage und die von Beant-
wortung derſelben abhängige Beſtimmung des 9. bis nach
erfolgter Berathung über die einzelnen Verbrechen und de
ren Beſtrafung auszuſetzen.

Was die Faſſung des 8. 9. anbetrifft, ſo iſt die Abthei-
lung der Anſicht, daß im dritten Abſchnitte beſſer geſagt wer
de: »ſchließt in ſiche ſtatt: zieht nach ſiche. Es wird
vorgeſchlagen

eine in dieſer Weiſe zu verändernde Faſſung für die Final
Redaktion zu empfehlens.

Die Erörterung bezog ſich faſt nur darauf, was ſchwe-
re Arbeit und ob es nicht zweckmäßiger ſei, den Ausdruck
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ſchwer ganz wegzulaſſen. Jn der alsbald folgenden Ab-
ſtimmung trat die Verſammlung dem Gutachten der Ab-
theilung bei.

Deutſchland.
A Berlin, d. 26. Januar. Die Debatten des ſtän

diſchen Ausſchuſſes bilden hier jetzt einen ſehr allgemeinen
Gegenſtand der Unterhaltung in unſeren geſelligen Cirkeln.
Namentlich findet die Debatte uber die Todesſtrafe bei allen
Meinungsparteien ungetheilte Anerkennung. Man macht
die Bemerkung, daß der engere Kreis des ſtändiſchen Aus
ſchuſſes ganz neue rhetoriſche Talente und von großer Be
deutung zum Vorſchein bringt, welche ſich auf dem Ver
einigten Landtage durchaus ſchweigſam verhielten. So viel
erſcheint gewiß, wäre die ſogenannte Oppoſition nicht bei
den Wahlen des ſtändiſchen Ausſchuſſes theilweiſe zuruckge
treten etwas daß ſie ſelbſt täglich mehr als einen fotge
reichen Fehler erkennt ſo wurde die Todesſtrafe wahr
ſcheinlich verworfen ſein und Preußen hätte den unvergäng-
lichen Ruhm in einer Frage, die Initiative ergriffen zu ha
ben, welche vielleicht ſchon binnen einem Menſchenalter in
allen europäiſchen Staaten im Jntereſſe der Humanlität und
der Civiliſation entſchieden ſein wird. Jetzt hat man ſich mit
der matten Einrede begnügt, daß es zu einem ſo entſchei-
denden Schritte augenblicklich noch nicht an der Zeit ſei.

Jn der letzten Woche haben die Namen zweier beruhm-
ter Abgeordneter zu einigen ſeltſamen Verwechſelungen und
in Folge deſſen zu mancherlei Gerede Anlaß gegeben. Der
erſte Fall betrifft Hrn. v. Beckerath. Die Berliner Blät-
ter meldeten eines Morgens Hr. v. Beckerath aus Crefeld
iſt hier. Man wunderte ſich darüber und fand es unange-
meſſen, daß der Deputirte, nachdem er erklärt, um des
Gewiſſens willen im Ausſchuß nicht erſcheinen zu können,
ſich nun doch in die Nähe des Schauplatzes dränge. Es
war aber der Bruder des Abgeordneten. Der zweite Fall
geht Hrn. Camphauſen an. Die Ordensliſte meldete unter
den am gegenwärtigen Ordensfeſt mit dem rothen Adler-
orden vierter Klaſſe neu dekorirten Rittern: Herrn Auguſt
Camphauſen, Kaufmann zu Köln. Alle Welt dachte an den
Deputirten, und da er gerade einige Tage vorher bei Er
öffnung des ſtändiſchen Ausſchuſſes ſeine geharniſchte Er
klärung abgegeben hatte, ſo erſchien jene Ordensverleihung
Vielen ſehr ſeltſam. Der Dekorirte iſt aber ein Bruder
des Abgeordneten. Letzterer beſitzt den Orden ſchon lange.
Wir geben dieſe Notizen, weil es wohl möglich ware, daß
s auch in die Zeitungen irrthumliche Darſtellungen ver
rrten.

Ein neues Theaterzeſetz des Jntendanten v. Kuſtner
wird viel beſprochen. Es verordnet, daß in einem Stuck,
wo ein gekröntes Haupt auf der Bühne erſcheint, kein ne
ben demſelben agirender Acteur, Choriſt 2c. mit bedecktem
Haupte erſcheinen ſolle, weil dies wider den R ſpekt ſei.
Die Abfaſſung dieſes Geſetzes ſoll aber ſo wunderlich ſein,
daß man ſtatt des eizentlichen Sinnes Gefahr läuft, aller
lei irrthümliche und wunderliche Auffaſſungen zu unterlegen.
Schon jenes Geſetz an ſich erregt Verwunderuig, da eine
ſolche allgemeine Beſtimmung kaum durchfuhrbar erſcheint,
der Jnhalt aber offenbar in dem jedesmaligen eigzelnen
Falle mehr Sache des Regziſſrurs ware.
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Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf.

Land- und Stadtgericht zu
Weißenfels.

Die an der Bürgerwieſe bei Weißenfels
gelegene, zur SaalVorſtadt gehörige Bade
Anſtalt nebſt Zubehör, Nr. 517 Cataſter,
worauf die Verpflichtung des Beſitzers hy
pothekariſch eingetragen iſt, die in dieſem
Etabliſſement beſtehende BadeAnftalt fer
ner zu unterhalten, dem Adolph Apell
jan gehörig, zufolge der nebſt Hypotheken
ſchein in unſerer Regiſtratur einzuſehenden
Taxe auf 5325 Thlr. abgeſchätzt, ſoll

den 29. April 1848 Vormittags
10 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſub-
haſtirt werden.

LehrlingsGeſuch.
Ein mit den nöthigen Schulkenntniſſen

verſehener junger Mann findet in unſerer
Eiſen und Kurzwaaren Handlung eine
Stelle als Lehrling, und ſind wir gern er-
bötig, das Nähere hierüber auf portofreie
Anfrage mitzutheilen.

Wittenberg.
Knoke Gieſecke.

vormals: Friedr. Zürkler.

Holz- Verkauf.
Mittwoch den 2. Februar Morgens 10

Uhr ſollen bei dem Naumann'ſchen Gute
zu Mötzlich circa 200 Stück Nutz-Rü-
ſtern, welche ſich ſehr für die Herren Mül-
ler und Stellmacher eignen, öffentlich ver-
ſteigert werden. Die Bedingungen werden
vor dem Termine bekannt gemacht.

Mötzlich, den 24. Januar 1848.

Ein geſitteter Menſch, der 4 500
baar Kaution ſtellen kann, wird auf die
Dauer in ein Landes-Produkten- Geſchäft
unter ſehr annehmbaren Bedingungen, als
Markthelfer zum Ein- und Verkauf, ge
ſucht. Nur ſolche, welche die obigen Eigen
ſchaften beſitzen, haben ſich zu melden un
ter A. P. Nr. 2 poste restante Leipzig
franco.

Gutenberger Früherbſen verkauft vier
tel- und metzenweiſe

Waſſermann in Giebichenſtein.

Ein Schleifer- und Siebmacher-Gehülfe
kann fortdauernde Arbeit finden bei dem
Schleifer Kittel zu Wettin a. d. Saale.

Freiimfelde.
Sonntag den 30. Januar Geſellſchaftstag

und Tanz; friſche Pfannkuchen.

her ewhgen4 t u ruhenrerehe

Pferdedecken von beſtem wollenen Stoff
mit Leinwand gefüttert und auf das So
lideſte angefertigt empfiehlt der Sattlermei-
ſter Fr. Lange in Halle.

Geſichts- Masken
in Wachs und Pappe, ſowie Gold-
und Silber-Frangen, Vordüren,
Schnüren und Flinkern empfehlen

F. W. Nortzeel.
Ferd. Nortzzel.

Am 10. d. M. iſt mir ein grau und
ſchwarz geſtreifter Hofhund abhanden ge-
kommen. Jch fordere Denjenigen, dem er
zugelaufen ſein ſollte, auf, mir ihn gegen
Erſtattung der Futterkoſten zukommen zu
laſſen.

Höhnſtedt, den 26. Januar 1848.
Carl Henze.

6000, 2500, 1500, 1000, 800, 500,
300 ſind auszuleihen durch den Actuar
Dancker, Schmeerſtraße Nr. 480.

Ball Handſchuhe
empfiehlt Chr. Voigt.

Die Preiſe von Branntweinen, Aqua-
viten, Liqueuren, Rums c. ſetzte ich neuer
dings herab, was ich meinen Abnehmern
hiermit ſchuldigſt anzeige.

Halle, im Januar 1848.
Der Kaufmann Krammiſch.

en

Von Korn Branntwein, ſowie von ge-
reinigten Branntweinen halte ich fortwäh-
rend großes Lager, und empfehle ſolches
im Ganzen an Wiederverkäufer, ſowie aus-
gemeſſen in bekannter ſchöner Waare.

Krammiſch.

Von Korken in allen Gattungen em
pfing ich einen Poſten direct aus Frank-
reich von ausgezeichneter Qualität, und em
pfehle ſolche namentlich den Herren Gaſt-

wirthen. Krammiſch,
Leipzigerſtraße Nr. 304.

Sonntag Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfiehlt Bandagen jeder Art.

Sonntag den 30. Januar
Concert im Thüringiſchen Bahnhof.

Entrée nur für Herren 2
Palmié.

See e e Gebauerſche Buchdruckerei.

megrgerrn genr e

ehe

Hamburger en
empfiehlt billig oltz e.

Hamburger Caviar
à T 20 wieder friſch bei Boltze.

Neunaugen à Stück 1 M bei
Boltze.

Delikateß Heringe à Schock 2 bei
Boltze.

Sollte Jemand im Beſitze des Portraits
ſein, das als Unterſchrift Emma Roh-
land, geb. Steinberger, hat, auf bräun-
lich gefärbten Papier in ſchwarzer Kreide
gezeichnet und mit einem von Epheu ge
machten Kranze, der wieder durch ein Ver
gißmeinnicht Kränzchen zuſammengehalten
wird, umwunden iſt ſo wird derſelbe ſo
dringend als ergebenſt erſucht, mich es wiſſen
laſſen zu wollen

an d. Ulrichskirche Nr. 380 parterre.

Ein Rittergut iſt für 46,000 und
eine Bierbrauerei für 10,000 A zu ver-
kaufen durch A. Linn in Halle, Lucke
Nr. 1386.

Zwei Schaafknechte, welche cautionsfä-
hig und die beſten Atteſte aufweiſen, nur
ſolche finden den 25. Mai e. Dienſt auf
dem Kämmereigute Beeſen.

W. Sander.
Stadttheater.

Sonntag den 30. Januar: Zum erſten
Male: Der Graf von Monte
Chriſto, dramatiſches Gemälde in 3
Abtheilungen.

Montag den 31. Jan. zum zehnten Male:
Dorf und Stadt.

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Nachmittag gegen 2 Uhr er-
folgte glückliche Entbindung meiner lieben
Frau, gebornen Worch, von einem mun-
tern Knaben, beehre ich mich lieben Ver-
wandten und Freunden hierdurch ergebenſt
anzuzeigen.

Eisleben, am 27. Januar 1848.
Heinrich Schmidt, Kaufmann.

Entbindungs- Anzeige.
Am 28. früh 7 Uhr iſt meine Frau

Louiſe, geborne Borſtorff, von einem
geſunden Knaben glücklich entbunden wor-
den. Dies allen Freunden und Bekannten
anſtatt beſonderer Meldung zur Nachricht.

H. Grundmann, Gaſtwirth.



Sonnabend, den 29. Januar 184A8.
Beilage zu Nr. 24 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt u. Land.

Deutſchland.
Magdeburg, d. 28. Januar. Die hieſige Zeitung

enthält folgenden Artlikel:
Magdeburg, d. 27. Januar. Der neuen chriſtlichen

Gemeinde, welche ſich bei uns gebildet hat, iſt unterm
25. Januar von Königl. H. Regierung die erbetene Geneh-
migung zugegangen. Die Gemeinde hatte vorläufig um
Beſtätigung als geduldete Religionsgeſellſchaft nachgeſucht,
indem ſie die Feſtſtellung, ob ſie mit der evangeliſchen Kir-
che des Staats ſich in weſentlicher Uebereinſtimmung be-
finde, alſo für eine öffentlich aufgenommene Religionsge-
ſellſchaft erklärt werden könne, einer weiteren Erwägung
von Seiten des Staats uüberließ. Jhrem Geſuch iſt voll
ſtändig gewillfahrt worden; ſie iſt als geduldete Religions-
geſellſchaft genehmigt. Sie hat alſo das Recht zur freien
Ausübung des Gottesdienſtes; dieſer Gottesdienſt wird aber
nur als Privatgottesdienſt betrachtet, das dazu benutzte Ge-
bäude heißt nicht Kirche, und es wird nicht dazu geläutet. Die
Gemeinde wird nicht als privilegirte Korporation, ſondern als
Privatgeſellſchaft betrachtet; eben ſo hat ihr Geiſtlicher
keine beſondern Rechte, ſondern ſein Verhältniß wird durch
Vertrag in der Gemeinde feſtgeſtellt. Jhre Geburts-, Trau-
und Sterbefälle werden in ein bei Gericht gefuhrtes Ver
zeichniß eingetragen; die Taufe u. ſ. w. in der Gemeinde
ſind blos religiöſe Handlungen. Es iſt damtt Alles ge-
währt, um was die Gemeinde vorlaäufiz gebeten hatte, und
was uüberhaupt einer Gemeinde zu kirchlichem Leben noth-
wendig iſt. Nur auf die ſpäter eingereichte Bitte um Mit-
gebrauch ſtädtiſcher Kirchen, welcher von den nächſten Be
hörden bewilligt worden, iſt von Berlin noch kein Beſcheid
eingegangen darf aber auch in dieſen Tagen erwartet wer
den. Darum behilft ſich die Gemeinde noch mit den bis-
herigen vorläufigen Zuſammenkünften und Vorträgen in
dem ihr wohlwollend eingeraäumten Verſammlungs- Lokale
der deutſch katholiſchen Diſſidenten.

Wien d. 21. Jan. Der Schultheiß Siegwart Mul-
ler und der Staateſchreiber Bernhard Meyer, welche vor
einiger Zeit hier eingetroffen waren haben von Seiten der
Regierung die Weiſung erhalten die Hauptſtadt zu verlaſ-
ſen und ihren Aufenthalt in Tyrol zu nehmen. Als Grund
dieſer Weiſung nennt man die Art, wie ſich Siegwart Mul-
ler namentlich in ariſtokratiſchen Cirkeln uüber das Schickſal
des Sonderbundes und die Urſachen des Falls ausgeſpro-
chen hat, indem er ganz offen das Verfahren des oſterret-
chiſchen und franzöſiſchen Kabinets als die Quelle alles Un-
glucks bezeichnete.

Jtalien.
Dem Schwäbiſchen Merkur wird aus Neapel

vom 15. Januar geſchrieben: Aus Palermo vom 12. Jan.
erfährt man, daß die Stadt in vollem Aufſtand iſt.
Der Capitain des Dampfers Veſuvius, der dieſe Nachricht
brachte, fand die Umſtände bereits ſo, daß er fur gerathen
fand, weder ſeine Ladung ans Land zu ſetzen noch ſonſt
mit der Stadt zu communtciren und in der Nacht des 12.
Jan. wieder hierher zurüückzukehren. Vor Kurzem noch ſo
erzählt der Capitain, habe die Beſatzung auf dringendes
Geſuch des Commandanten einige Verſtärkung erhalten, und
darauf hin habe die Poüzei Verhaftungen in Maſſe unter
den vornehmſten Klaſſen vorgenommen worunter mehrere
angeſehene Damen. Schon jetzt wurde die Lage der Stadt
ſo kritiſch, die Bevölkerung ſo drohend daß ein Ausbruch

nicht mehr zu verhindern war. Man forderte die unver-
zugliche Freilaſſung aller politiſchen Gefangenen. Sie er
folgte nicht. Am 12. Jan. dem Geburtsfeſte des Königs,
brach das Volk in die Gefängniſſe ein. Am Abend war die
Beſatzung zum Theil in die Citadelle eingeſchloſſen, zum
Theil hatte ſie ſich außerhalb der Stadt zurückgezogen. Die
politiſchen Gefangenen wurden befreit, die übrigen Gefäng-
niſſe nicht geöffnet. Den ganzen Tag über tönte die Sturm-
glocke, viele Tauſende von Bauern alle bewaffnet, waren
ſchon Morgens in der Stadt, die ganze Bevölkerung, vor
nehm und gering, unter den Waffen. Barricaden waren
errichtet, und ein Trupp Reiter, der es hindern wollte, wurde
faſt gänzlich aufgerieben. Der engliſche Conſul und alle
Kaufleute ſeiner Nation begaben ſich an Bord der von hier
dorthin gerufenen Fregatte und eines Kriegsd ampfers. Der
Capitain des Veſuvius hatte keine Privatbriefe und nur
wenige Paſſagiere mitgebracht, die ſich von dort fluchteten.
Um ihm ſeine Depeſchen an den König zu ubergeben, mußte
ſich der commandirende General von einer Schwadron Ref
ter ans Ufer geleiten laſſen. Wahrſcheinlich, daß ſich in
all dieſen Erzählungen gar manche Ueberterelbung miſcht;
von welcher Bedeutung aber die an den König eingelaufenen
Berichte ſind, geht aus den hieſigen militairiſchen Bewe
gungen des geſtrigen Tags hervor. Die ganze Dampfflo
tille von etwa 12 größern und kleinern Schiffen iſt im Laufe
des geſtrigen Nachmittags mit zahlreichen Truppencorps,
Artillerie 2c. beladen, ausgelaufen, unter dem Zulauf einer
großen Menge, die in einer dumpfen, unheimlichen Stille
die Truppen nach dem Seearſenal ziehen und dort ſich ein
ſchiffen ſah. Der König ſeldſt leitete die Einſchiffung, wie
er noch in der Nacht von vorgeſtern nach der Ankunft des
Veſuvius nach Nocera eilte, um die dortige Beſatzung auf
der Eiſenbahn hierher zu beföordern. Dieſelben Truppen,
die vor acht Tagen aus Calabrien zurückgekommen, ſahen
wir geſtern wieder abziehen, freilich ohne irgend eine Spur
von Enthuſiasmus oder Kriegsmuth. Heute hört man, daß
ſie nicht allein nach Palermo, ſondern auch nach Meſſinag
und andern Punkten der Jnſel und nach der Calabreſer-
kuſte beſtimmt ſeien uberall, auf Sicilien namentlich, ſei
der Aufſtand im Ausbrechen begriffen oder nahe daran.
Auch nach den Provinzen jenſeit der Abruzzen ſind ſchon
vor einigen Tagen Truppen abgegangen, ſo nach Foggia.
Hier in Negpel bleiben blos zwei Garderegimenter und die
Schwetizer, die einen angeſtrengten Beſatzungsdienſt zu lei-
ſten haben. Am 12. Jan. ſollen auch die Galeeren-
ſträflinge auf der Jnſel Niſida, darunter mehrere von
den verurtheilten calabreſer Vornehmen, ſich aufgelehnt ha
ben und mehrere niedergeſchoſſen worden ſein. Nach
directen Briefen aus Palermo vom 13. Jan. erwartete
man auch auf andern Punkten Siciliens entweder gleichzel-
tig oder als Folge einen Ausbruch; aus Meſſina vom
10. Jan. meldet man, daß noch Ruhe, aber ſehr dumpfe,
unheimliche Stimmung herrſchte.

Frankreich.
Paris, d. 22. Januar. Jn der geſtrigen Sitzung der

Deputirtenkammer beſtieg Odilon Barrot zum zweiten Male
den Sprechſtuhl, um Hrn. Gutzot zu antworten: Politiſch
ſei er wohl uberzeuzt, daß er keine Majorität in gegen
wärtiger Kammer fur ſich erhalte; aber in Betreff der Mo
ral und des Anſtandes dürfe er auf Beiſtimmung rechnen.
Sie nennen, rief er, die von mir bezeichneten Thatſachen



kleine Dinge“, die nur fur politiſche Partelzwecke aufge
bläht würden. Wie Jn Jhrem eigenen Kabinet, an Jh
rer eigenen Thur werden ſolche Unterhandlungen betrieben
und Sie nennen ſie »Kleinigkeiten“? Eine ſolche Rechtfer
tigung hat Frankreich, deſſen oberſter Staatsbeamte Sie
ſind, nicht vermuthet. Man muß geſtehen, das Vertrauen
der Majorität wird von Jhnen mit beleidigendem Trotz aus
gebeutet (Murren in der Mitte, Beifall zur Linken). Wenn
das Geſetz, das Sie uns geſtern vorgelegt, ſchon Rechts
kraft hätte, ſo würde es Sie als Mitſchuldigen zuerſt ſtra
fen. Hr. Peyramont eilte Hrn. Gufzot zu Huülfe, allein
ſtatt den Streit zu ſchlichten, erhitzte er die Parteien im-
mer mehr, indem er den Petitſchen Skandal als reines
Parteimandver darſtellte, das ſich unter allen Miniſterien
wiederholt hätte. Mit Ausnahme Paſſy's hatten ſich alle
Miniſter mit ſolchen Skandalen beſudelt. Dieſe Aeußerung
veranlaßte einen furchterlichen Lärm. Marmier Billault,
Girardin (beſonders der letzte mit ſeiner ſchneidenden, faſt
kreiſchenden Stimme), Barrot, Dupin, Jſambert c. ſchrien
durcheinander: Man citire Thatſachen, man nenne die Per-
ſonen!“ Der Fuſtizminiſter und der Präſident Sauzet wa
ren ohnmächtig dem Sturm Trotz zu bieten. Thiers, deſ-
ſen ſcharfe Stimme den Lärm überſchrie, erklärte: Er habe
bis zur Adreſſediskuſſion ſchweigen wollen, aber er breche
das Stillſchweigen, um die Peyramont'ſchen Vorwurfe zu
rückzuweiſen. Mit ſeiner Kenntniß, mit ſeiner Hilfe,
ſeien nie ſolche Skandale vorgekommen. Hr. Lherbette
nannte ſogar Hrn. Peyramont den „Tartuffe der miniſte
riellen Ehrlichkeit?. Jn dieſem Wirrwarr ſollte abgeſtimmt
werden. Drei Phraſen lagen vor, die als Probirſtein die
nen ſollten: 1) von Peyramont, 2) von Lherbette und
3) von Darbley. Letztere beiden lauten: „Die Kammer,
ſchmerzlich erfullt und unzufrieden, erklärt den Zwiſchenfall
erledigt und geht zur Tagesordnung uübers. Der erſtere
dagegen lautete: Mit Vertrauen in den Willen der Re
gierung und die erfolgreiche Anwendung der gegen die Wie-
derholung eines bedauernswerthen Mißbrauchs getroffenen
Maßregeln, kehrt die Kammer zur Tagesordnung zuruück.
Darbley-Lherbettes Antrag wurde von 225 gegen 146 Stim-
men verworfen; Peyramonts Antrag alſo genehmigt.
Die Kammer trennte ſich um 7 Uhr in ungewoöhnlicher Auf-
regung.Sas Reſultat der geſtrigen Sitzung der Deputirten

kammer iſt eine ſehr bedeutende moraliſche Riederlage fur
das Miniſterium von der es ſich, wenn auch in der Kam-
mer durch ſeine Majorität noch ein Mal gerettet, Ange-
ſichts der öffentlichen Meinung nicht wieder erheben wird.
Durch die bloße Erzählung der Thatſachen ſchon empfind-
lich gedemuüthigt, von allen fruüheren Miniſterien desavouirt,
von ſeinen eigenen Anhängern, den gewiß aufrichtigen Con
ſervateurs Dupin d. ä. und Darblay noch ärger mitgenom-
men als von der Oppoſition, mit den bitterſten Worten
und Anklagen uüberhaäuft, muß Herr Guizot die Kabinets-
frage ſtellen, um ſeiner Majorität noch ein Mal ein Gefaäl-
ligkeits-Votum zu erpreſſen, und dennoch votiren 146 De-
putirte fur die Verdammung des Miniſteriums.

General Lamoriçière hat am 7. d. Oran verlaſſen, um
ſich in Algier nach Paris einzuſchiffen. Nach den neueſten
Berichten aus Algier vom 10. hat ſich nun nach Abd-el
Kaders Unterwerfung auch der mächtige Stamm der Ha-
mianes Garabas unterworfen. Briefe aus Toulon vom
19. meiden, daß Abd- el-Kader nicht mehr lange im Fort
Lamalgue bleiben ſondern wahrſcheinlich nach Paris ge-
ſchickt werden wird. Die von ihm getrennten Perſonen ſel- h S
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ner Famille und ſeines Gefolges ſind nun auf des Emirs
Verlangen aus dem Fort Malbousquet nach dem Fort La
malgue gebracht und wieder mit ihm vereinigt worden.

Rußland und Polen.
St. Petersburg, d. 20. Jan. Das „Jourual de

St. Petersbourg enthält Nachſtehendes: „Jn dem zu
Rom am 17. December v. J. ſtattgehabten geheimen Con-
ſiſtorium hat Se. Heiligkeit eine Allocution gehalten wel-
che eine Stelle enthält, die ſich auf die Verhältniſſe der
römiſch katholiſchen Kirche in Rußland bezieht. Um allen
falſchen Auslegungen, zu welchen dieſe Stelle Veranlaſſung
geben könnte, zuvorzukommen bemerken wir, daß die Be-
ſtätigung, durch welche der Kaiſer die mit dem heiligen
Stuhle getroffenen Vereinbarungen zu genehmigen geruht
haben erſt ſpäter, nachdem das Conſiſtorium vom 17. De
cember bereits gehalten war, in Rom eingetroffen iſt. Wir
hoffen, daß dieſe einfache Anzeige genügen wird jeden Zwei-
fel uber den befriedigenden Charakter unſerer Beziehungen
zum papſtlichen Hofe zu beſeitigen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 27. Januar.

Zf.Brief. Geld. Zf.Brief. Geld.St. SchuldSch. 3 92 92 Pomm. Pfndbr. 31/, 927, S
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 94Scheine. 92 FESchleſiſche do. 3 5961),Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 88 88 rant. do. 3
Berliner Stadt Pr. Bk.A.Sch. 107 1106Obligat. 3 (391Wſtpr. Pfandbr. 31 907 905 SFrdrchsd'or. 137 131
Großh. Poſ. do. 4 IIv0 And. Goldm. àdo. do. 31 91 90 5 Thlr. 122/, 121,Oſtpr. Pfandbr. 3 952 Disconto 3 i 41

Eiſenbahn-Actien.
Volleing. Z3f. 3f.Amſt. Rott. 4 93 G. do. Pr. Obl. 4 SArnh. Utr. OSchl. Lt. B. 3 98 B. excl. Div. G.

Brl. Anhalt. 4 113 B. 112 G. Potsd. Mgd. 4 90! a bz.
do. do. P. Obl 4 do. Pr. B. 4 92 B.Berl.- Hamb. 4 99 bz. u. G. do. Pr. A. B. 5 101 B.
do. P. Obl. 4 100 B. Rhein. Stm. 4 84 G. 84 B.Brl. Stettin. 4 110,, bz. do. P. Obl. 4 SBonn Köln. 5 do. St. Pr. 4Bresl. Freib. 4 do. v. St. gar. 3

do. do. P. Obl.) 4 Sächſ. Bair. 4 89 G.Chemn. Riſa. à Sag.-Glog. 4 51 B. 50 G.Köln Mind. 3 922/, a 92 bz. u. G. do. P. Obl.
do. Pr. Obl. 4 975 G. 98 B. do. do. /5 097 zu machen.

Cöth. Bernb.. 4 St.Bohw. 4 65 bz.Cr. Ob. Schl.]) 4 60 B. do. P. Obl. 5 (99 B.
Dresd. Görl. 4 Thüringer. 4 778,, etw. bz. u. B.
Düſſ. Elberf./ 4 (99 B. W.-B. C.- O. 4 S
do. do. P. Obl. 4 do. P. Obl. 5 102 B.Gloggnitz. 4 Zarsk. Selo 67 B.Hmb. Bergd. 4 77KielAlton. 4 109 B. excl. Div. Quittungs-
Leipz. Dresd.. 4 Bogen. SLöb. Zittau. 4 a 4Magd. Hlbſt. 4 1117 B.
Magd. Leipz. 4 S Aach.-Maſtr.30 73 B.
do. P. Obl.! 4 Berg. Märk. 70 76 B.Mecklenburg. h Berl. Anh. B.145 107 G.

N. Schl. Mk. 3 852 G. Bexb. Ludwh. 70
do. P. Obl.) 4 (93/, B. u. G. Brieg-Neiſſe. 90 S
do. P. Obl.! 5 102 bz. o. Thür. B. 20 S
d. III. Serie 5 [10 bz. u. B. Magd. Witt. 60 71 bz. u. B.

Nrdb. K. Fd.) 4 Nordb. F. W. 75 522/, bz. u. B.OSchl. Lt. A. 3 104 B. Starg. Poſ. 80 802/, bz. u. G.
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Getreidepreiſe. Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.) am 27. Januar: 14 Zoll unter 0.
Halle, den 27. Januar.

Weizen 2 12 6 K. bis 2 15 ARoghen 1 26 3 1.- 9 Fremdenliſte.Gerſte 15 17 6 Angekommene Fremde vom 27. bis 28. Januar.
Hafer e 28 2 e 6 Jm h Hr. t m a. h Hr. Aſſeſſ.u. Dir. Nottebohm a. Berlin. r. Prem. Lieut. v. Karich a.Fore harren den r 9 Mainz. Hr. Partik. Grafe m. Gem. u. Hr. Kaufm. Leuck a.
Rechen t 2 Se Hrrn. Kaufl. Erkens, Wolff u. Jspary a. Leipzig,roße a. Cöln
Gerſte 158 r Stadt Zürich Hr. Architekt Bremer a. Braunſchweig. Hr. BauHafer meiſter Hoffmann a. Hannover. Hr. Amts Aſſeſſor Dieterich a.Rüböl, der Centner 13
Leinöl, der Centner 12

Magdeburg den 27. Januar. (Nach Wispeln.)
Weizen 52 5956 GerſteRoggen S 43 HaferGetreidebericht. Berlin, den 27. Januar.

Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.
Weizen 64——65
Roggen loco neuer 4345

Tpr. April Mai 41 bz.
Hafer 48/52pfd. 27-—-28

48pfd. pr. Frühjahr 26
Ruböl loco 117

April Mat 115 zu machen.
Spiritus loco 18 19

Fruhjahr 20 20
Die Preiſe von Spiritus, Roggen und Rüböl haben ſich heute

im Allgemeinen beſſer als geſtern geſtellt, doch waren die Umſatze
unbedeutend.

Waſſerſtand der Saale bei H Zur Eiſenbahn:

Osnabrück. Hr. Oekon. Kuſter a. Dresden. Die Hrrn. Kaufl.
Karſt a. Pforzheim, Holle a. Bremen, Schmidt a. Jſerlohn,
Humbert u. Mayer a. Frankfurt, Raßmann a. Pforzheim,
Schulze a. Bielefeld, Otto a. Kaſſel.

Goldnen Ring: Hr. Fabrik. Lamprecht a. Berlin. Die Hrrn.
Kaufl. Kurtze a. Eiſenach, Bornſtedt a. Leipzig, Hoffmann a.
Magdeburg.

Engliſcher Hof: Die Hrrn. Ofſiz. v. Grabow u. v. Schliphack a.
Berlin. Die Hrrn. Kaugl. Schumann a. Deſſau, Barth a.
e Hr. Prof. Delbrück a. Berlin. Hr. Rentier Schilling
a. Gotha

Goldnen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Fromm a. Kuſtrin, Sander
a. Kitzingen, Seldner a. Coblenz, Banger a. Danzig. Hr. Fa
brik. Kaltſtein a. München.

Stadt Hamburg Hr. Forſtbeamter Dachtel a. Naumburg. Hr.
Muſikus Helborn a. Kaſſel. Die Hrru. Kaufl. Biſchoff a. Frank
furt, Pappenheimer a. Berlin, Große a. Kaſſel, Meinhardt a.
Paderborn.

Goldne Kugel: Hr. Gaſtw. Weber a. Naumburg. Hr. Zimmer
meiſter Fiſcher a. Berlin. Hr. Gerichts Comm. Leonhardt a.
Stettin. Hr. Partik. Arnhold a. Hamburg. Hr. Oekon.-Comm.
Brinkmann a. Limburg. Hr. Dir. Seiberlich a. Eiſenach.

Hr. Juſtiz-Comm. Franz a. Naumburg. Hr.
Die Hrrn.

37 3924 26

am 27. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 3 Zoll. Fabrik. Franz a. Prag. Hr. Actuar Hinze a. Zeitz.
am 28. Januar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll Kaufl. Wilmers u. Rippol a. Berlin.

Bekanntmachungen. VerkauBerichtigung. von Vieh und Wirthſchafts-Jnventarien- Stücken
Jn der Bekanntmachung vom 19. Ja-

nuar d. J. betreffend die neue Einrichtung
des Gerichts, iſt in der Ueberſicht unter
Nr. 8 durch einen Druckfehler die Ortſchaft

Brachwitz anſtatt Braſchwitz
aufgeführt.

Erſtere gehört nach wie vor zum Be-
zirk der Gerichts- Kommiſſion zu Wettin,
letztere dagegen hierher.

Halle a./S., den 21. Januar 1848.
Königl. Land und Stadtgericht.

Der Richter v. Koenen,
Königl. Geheimer Juſtiz- Rath und erſter
Director des Königl. Land- und Stadt-

gerichts.

Ortsver änderungshalber beabſichtige ich

mein in der Stadt Jeſſen belegenes
Wohnhaus, worin Schenkwirthſchaft und
Gärtnerei betrieben wird, nebſt 3 Mor-
gen Gärten, mit der Hälfte Anzahlung zu
verkaufen. Reflectanten wenden ſich in por
tofreien Briefen direct an mich.

J. G. Geſe,
Kaufmann in Seyda bei Wittenberg.

Eine Getreide- Reinigungs Maſchine iſt
billig zu verkaufen kleine Brauhausgaſſe
Nr. 378.

in Bebitz ronnerstag, den 3. Februar d. J. De
C Vormittags 9 Uhr

wird der jetzige Beſitzer des Kampradſchen Anſpännergutes Nr. 4 zu Bebitz:
4 Pferde, 9 Stück Kühe, worunter 4 hochtragende, das Federvieh, 2 kom
plette Ackerwagen, 1 davon mit eiſernen Achſen, 1 Korbwagen, Pflüge,
Eggen, 1 Walze, die Milchgeräthſchaften, eine Partie Futterrüben, Stroh von
allen Sorten, Heu, Kaff, Spreu, Dünger und das ſonſtige Haus und Wirth-
ſchafts- Geräthe,

an Ort und Stelle auf dem erwähnten Gute öffentlich meiſtbietend gegen baare
Zahlung verkaufen, was ich als General Bevollmächtigter des Herrn Beſitzers hier-
mit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

W. Pellnitz aus Calbe a. S.Bebitz, den 26. Januar 1848.

Wichtige Anzeige.
Alleinige echt engliſche, nach den neueſten Erfindungen verbeſſerte

Electricitäts- oder Rheumatismus-Ableiter,
ein unfehlbares, ſicheres tauſendfach bewährtes Mittel gegen chroniſche Rheuma-
tismen, Gicht, Reißen und Congeſtionen aller Art c. von

Graham S Co. in London.
Dieſe allein echten Ableiter ſind mit genauer Gebrauchsanweiſung in 3 verſchiedenen
Sorten, das Stück à Thlr., ſtärker wirkende à Thlr. und ganz ſtarke, nach
deren Gebrauch ſelbſt jahrelange hartnäckige Uebel weichen müſſen, à 1 Thlr., in
Eisleben in der Reichardt'ſchen Buchhandlung alleinig zu haben.

Die Zahl der Zeugniſſe über die unfehlbare Wirkung unſerer nach allen Welt
theilen verbreiteten Ableiter beläuft ſich bereits auf mehrere Tauſende, weshalb wir es
für überflüſſig halten, nur einzelne hier anzuführen. Graham Co.
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Jn der Schwetſchke' ſchen Sort.-Buchh. iſt vorräthig
M. Wölfer: Die praktiſchen Arbeiten des

Zimmermanns auf der Zulage.
Oder Grundliche Anweiſung wie der Zimmermann nach den gegebenen und vor-
liegenden Bauriſſen die ſpeziellen Theile der Gebäude, nämlich die Balkenlagen,
die Dachgeſpärre mit ihren Kehlbalken, die Fronten und Giebelwände, ſo wie
auch die Mittelwände, Scheidewände und Schwellen auf der Zulage fertigt, ver-
bindet, jedes einzelne Verbandſtuck nach der Reihefolge zeichnet und jede ſpezielle
Wand mit ihren Verbandſtucken zurucklegt und dann das ganze Gebäude auf-
ſchlägt oder richtet; ferner wie die Fronten- und Giebelwände von Fachwerk auf
maſſive Art geſchmackvoll zu decoriren ſind. Ein Handbuch zum Selbſtunterricht
fur Bau-Eleven, Maurer- und Zimmermanns- Geſellen und Lehrlinge, ſo wie auch
zum Gebrauche bei Real und Baugewerks-Schulen. Mit 10 Tafeln Abbildun-

gen. gr. 8. Preis 15

Grossherz. Badisches
Staat S Anlehen

Vierzehn Millionen Gulden.
Die nächſte Ziehung iſt den 29. Februar 1848,
und kann ich noch Obligationen, ſowie Hriginal-Certifieate erlaſſen.
Durch den Ankauf dieſer Looſe können höhere Gewinne erzielt werden, während von
dem eingezahlten Kapital nicht das Geringſte verloren geht. Auch kann und wird das
Loos gewiß, wenn es der Mitſpieler ſpäter veräußern will, mit großem Nutzen verkauft
werden weil die often Ziehungen den kleinſten Gewinn ſteigern und durch den ſtarken
Abſatz der Looſe ſelbige ſchon an und für ſich erhöht werden.

Welchen Vorzug ein ſolches ſolides Spiel vor den ſogenannten Klaſſen-Lotterien
verdient, wird Jeder einſehen, ſowie auch wohl Jeder weiß, daß ſchon mancher Vater
durch die Anlegung eines Kapitals bei derartigen Anleihen das Glück ſeiner Familie
begründet. Angenehm wird es mir ſein, wenn ich durch die Abnahme von Looſen
in den Stand geſetzt werde, recht oft mit angenehmen Berichten erfreuen zu können.

Alle Erläuterungen und Pläne gebe ich gratis, ſowie ich alle Gewinne durch den
Courier bekannt mache.

Bruckdorf, den 28. Januar 1848.
C. Ch. Bechtold,

Agent der Vadiſchen Staats- Anleihe.

Königliche Provinzial-Gewerbſchule zu Naumburg.
Um den vielfältigen Anfragen und Meldungen zur Aufnahme in das obgenannte

Jnſtitut zu begegnen, ſehe ich mich zu der öffentlichen Mittheilung veranlaßt:
daß nur zu Michaelis jeden Jahres (weder zu Oſtern noch in den Zwiſchen-
zeiten) neue Schüler aufgenommen werden können,

und, damit Eltern noch zeitig genug Maßregeln treffen können, ihren Söhnen die
Aufnahme zu ſichern, zu bemerken:

daß bei der Prüfung zur Aufnahme außer guten Führungs- und Schulzeugniſſen
die Kenntniß der einfachern grammatikaliſchen Regeln deutſcher Sprache, eine
flüchtige, correcte und reinliche Handſchrift, Fertigkeit in dem gemeinen Rechnen,
bis mit den zuſammengeſetzten Proportions-Rechnungen, und eine populäre Be-
kanntſchaft in der Naturbeſchreibung

ſtreng gefordert werden muß ſo daß Gemeldete, wenn ſie bei der gemeinſchaftlichen
Prüfung dieſen Bedingungen nicht genügen, ſofort zurückgewieſen werden müſſen.

Naumburg, den 24. Januar 1848.
Für die Königl. Provinzial Gewerbſchule.

Hertel, Director.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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per Mit Genehmigung Sr. Excellenz des
Herrn Juſtiz- Miniſters habe ich meinen
Wohnſitz hierher verlegt. Meine Wohnung
und Expedition iſt im Hauſe der Juſtiz
rath Schröter'ſchen Erben.

Zörbig, den 26. Januar 1848.
Geißler,

Juſtiz-Commiſſar und Notar.

Auf die im 19. Stück des Halliſchen
Couriers eingerückte Frage, »ſeit wann es
Sitte ſei, daß Untergebene den Begräbniß-
tag eines alten ehrwürdigen Beamten am
Abend durch einen Ball feierns, dient dem
N weiſen und vorlauten Frager zum Be-
ſcheid, daß es weder geſetzlich noch gebräuch-
lich iſt, daß Untergebene am Abend des
Begräbnißtages ihrer Vorgeſetzten Trauer
anlegen ſollen wäre dieſes aber dennoch der
Fall, ſo würde die hierzu nöthige Anord-
nung von der betreffenden vorgeſetzten Be
hörde geſchehen ſein. Der unberufene Fra
ger mag ſichs daher ein andermal
denken.

mm—

Der gerichtliche Verkauf der bei der
verſtorbenen Wittwe Näther verſetzten
und verfallenen Pfänder vom 1. April
1844 bis incl. 30. April 1847 findet den
28. März d. J. und folgende Tage jedes-
mal von Nachmittags 2 Uhr an im Sterbe-
hauſe Strohhof Nr. 2108 ſtatt. Ver-
neuerung kann nicht ſtattfinden, da das
Geſchäft aufgehört hat.

Halle, den 25. Januar 1848.
Die Erben.

Einem geehrten Publikum zeige ich er-
gebenſt an, daß ich meine Braunſchweiger
Meßwaaren in Umſchlagetüchern, Ballklei
dern, Seidenwaaren, ſeidenen Taſchentü-
chern, ſchwarzſeidenen Halstüchern, Cravat-
tentüchern und Schleiern erhalten habe und
verſpreche die billigſten Preiſe.

Halle, den 29. Januar 1848.
Das neue Modewaaren- Geſchäft von

S. Gundermann,
Leipzigerſtrſtraße Nr. 324 neben dem Con

ditor Herrn Feldmann.

Anerbieten.
Um mir mein Geſchäft durch Gehülfen

zu erleichtern und daſſelbe auszudehnen,
werde ich gegen möglichſt billigſte Preiſe
Neſſel- und andere Zeuge zum Stückdrucken
und Färben übernehmen, worauf ich die
verehrlichen Handlungshäuſer mit der Bitte

um desfallſige geneigtke Aufträge ergebenſt
aufmerkſam zu machen mir erlaube.

Als leben a. d. S., den 26. Jan. 1848.
Andreas Reinecke,

Färbermeiſter.
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